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Gemeinde Dahlem 
Die Bürgermeisterin 

 

     

Lesefassung 
 

Satzung der Gemeinde Dahlem 

über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis 

(Verwaltungskostensatzung) 

Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der Fassung vom 28. Februar 2018 (Nds. GVBl. S. 22), so wie der §§ 1, 2 und 4 

des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20. April 

2017 (Nds. GVBl. S. 121) in Verbindung mit dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz 

(NvwKostG) in der Fassung vom 15. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 301), hat der Rat der 

Gemeinde Dahlem in seiner Sitzung am 26.09.2018 die Neufassung dieser Satzung 

beschlossen: 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden Verwaltungs-

tätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde werden nach dieser Satzung Gebühren 

und Auslagen - im nachfolgenden Kosten - erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass 

gegeben haben.  

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwaltungstä-

tigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit vor der 

Entscheidung zurückgenommen wird.  

(3) Die Erhebung der Kosten auf Grund anderer Rechtsvorschriften bleibt unberührt.  

§ 2 

Kostentarif 

Die Höhe der nach § 1 zu erhebenden Kosten bemisst sich unbeschadet des § 5 nach dem Kosten-

tarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.  

§ 3 

Gebühren  

(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchstsätze) 

bestimmt, so ist bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwandes so wie 

der Wert des Gegenstandes zur Zeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit zu 

berücksichtigen. Die Gebühr ist auf volle Euro aufzurunden und festzusetzen. 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenommen, so 

ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr zu erheben.  
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(3)  Wird ein Antrag auf Vornahme einer Verwaltungstätigkeit  

1. ganz oder teilweise abgelehnt oder  

2. zurückgenommen, bevor die Verwaltungstätigkeit beendet ist, kann die Gebühr bis auf ein 

Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden.  

(4) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht er auf unverschuldeter 

Unkenntnis, bleibt die Gebühr außer Ansatz.  

§ 4 

Gebührenbefreiung  

(1) Gebühren werden nicht erhoben für  

1. mündliche Auskünfte,  

2. Verwaltungstätigkeiten, die die Stundung, Niederschlagung oder den Erlass von 

Verwaltungskosten betreffen.  

3. Verwaltungstätigkeiten, zu denen  

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des 

Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei 

denn, dass die Gebühr einem Dritten zu Last zu legen ist  

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen 

Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen zur 

Durchführung von Zwecken im Sinne des § 54 der Abgabenordnung (AO) Anlass 

gegeben haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten zur Last zu legen ist.  

(2) Von der Erhebung einer Gebühr kann außer den in Absatz 1 genannten Fällen ganz oder teil-

weise abgesehen werden, wenn daran ein öffentliches Interesse besteht.  

§ 5 

Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit besondere 

Auslagen notwendig, hat der Kostenschuldner sie ohne Rücksicht darauf, ob eine Gebühr zu 

entrichten ist, zu erstatten. Dies gilt nicht für besondere Auslagen bei der Bearbeitung eines 

Rechtsbehelfs, soweit diesem stattgegeben wird.  

(2) Als Auslagen werden insbesondere erhoben:  

1. Postgebühren für Zustellungen und Nachnahmen  

2. Zeugen- und Sachverständigengebühren,  

3. bei Dienstgeschäften entstehende Reisekosten,  

4. Beträge, die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit zu zahlen sind,  

5. Kosten der Beförderung oder Verwahrung von Sachen,  

6. Gebühren für weitere Ausfertigungen, Abschriften, Auszüge, Kosten für Fotokopien und 

Vervielfältigungen,  

7. Kosten für Datenträger, mit denen Daten in elektronischer Form geliefert werden.  

Beim Verkehr mit den Behörden des Landes und den Gebietskörperschaften im Lande werden, 

soweit Gegenseitigkeit verbürgt ist, Auslagen nur erhoben, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 

10,00 € übersteigen.  
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§ 6 

Kostenschuldner  

(1) Kostenschuldner sind diejenigen, die zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben haben. 

Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

(2) Kosten einer Verwaltungstätigkeit, die im förmlichen Verwaltungsverfahren vorgenommen wird, 

können durch Bescheid oder Beschluss einem anderen Beteiligten auferlegt werden, soweit er 

sie durch unbegründete Einwendungen oder durch Anträge auf Beweiserhebungen und 

Rechtsbehelfe verursacht hat, die ohne Erfolg geblieben sind.  

§ 7 

Entstehung der Kostenschuld 

(1)  Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 

Rücknahme des Antrages.  

(2) Die Pflicht zur Erstattung der Auslagen (Kopien, Porto etc.) entsteht mit Festsetzung des zu 

erstattenden Betrages.  

§ 8 

Fälligkeit der Kostenschuld 

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den Kostenschuldner 

fällig, wenn nicht die Behörde einen späteren Zeitpunkt bestimmt.  

(2) Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zahlung der Kosten oder von der Zahlung 

oder Sicherstellung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. 

Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, ist er zu erstatten.  

(3) Die Kostenforderungen werden im Verwaltungszwangsverfahren vollstreckt.  

§ 9 

Entrichtung der Kosten 

(1) Die festgesetzten Kosten sind sofort bei der zuständigen Gebührenkasse der Samtgemeinde 

einzuzahlen.  

(2) Werden kostenpflichtige Handlungen schriftlich beantragt, so sind die Kosten an die 

Samtgemeindekasse zu überweisen. Sie können auch durch Postnachnahme erhoben werden, 

wobei die Porto- und Nachnahmegebühren mit einzubeziehen sind.  

 

§ 10 

Anwendung des Verwaltungskostengesetzes 

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) die Vorschriften des Niedersächsischen 

Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) sinngemäß Anwendung.  
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§ 11 

Datenschutz 

Die personen- und sachbezogenen Daten dienen zur Erfüllung der aus dieser Satzung 

entstehenden Aufgaben und sind daher nach § 3 Niedersächsisches Datenschutzgesetz 

(NSDG) erforderlich. Die Verwendung und der Umgang entsprechen den Bestimmungen der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Alle sich daraus ergebenden 

Rechte und Pflichten können im Merkblatt auf der Internetseite der Samtgemeinde Dahlenburg 

oder bei dem/der jeweilig zuständigen Sachbearbeiter/in nachgelesen und erfragt werden. 

 

§ 12 

In Kraft treten 

Diese Satzung tritt am 19. Oktober 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 25. Mai 1998 

außer Kraft. 

 

 

Dahlem, den 26.09.2018 

 

 Elke Allers Stefan Mondry  

 Bürgermeisterin Gemeindedirektor  
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K o s t e n t a r i f 

zur Verwaltungskostensatzung (§ 2) der Gemeinde Dahlem 

 
 
 
 
Lfd. Nr. Gegenstand Gebühr in Euro  
 
1. Erklärung der Gemeinde über die gesicherte 50,00 
 Erschließung von Grundstücken im Geltungsbereich 
 eines qualifizierten Bebauungsplanes im Sinne des § 69a 
 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) 
 
2. Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen oder 
 die Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes nach dem BauGB 
 und/oder dem Gesetz zur Erleichterung von Investitionen und 
 der Ausweisung und der Bereitstellung von Wohnbauland 
 (Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz) 
 
 Erklärung zum Vorkaufsrecht bei einem Vertragswert 
2.1 bis 100.000,00 € 50,00 
 
2.2 bis 250.000,00 € 75,00 
 
2.3 über 250.000,00 € 100,00 
 
3. Erteilung eines Negativzeugnisses gem. § 20 Abs. 2 BauGB 50,00 

 
4. Erteilung einer Teilungsgenehmigung gem. § 19 BauGB 100,00 
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Änderungsnachweis 
 

Satzung Beschluss vom Öffentlich bekannt gemacht In Kraft seit 

Neufassung 26.09.2018 Amtsblatt Landkreis Lüneburg 
Nr. 15/2018 vom 18.10.2018 

19.10.2018 

 


